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Aktuelle Steuer-Informationen 

Oktober 2017 

 
Bei der umsatzsteuerlichen Abwicklung der Bauträger-Altfälle ist weiterhin kein Ende in Sicht. Zwar 

hat das Bundesfinanzministerium in einem taufrischen Schreiben die Sichtweise des Bundesfinanzhofs 

im Kern bestätigt. Da aber einige Fragen offengeblieben sind, wird es wohl schon bald wieder Neuig-

keiten geben. 

 

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen:  

 

� Der Bundesfinanzhof hat den Meinungsstreit bei den Finanzgerichten zum Abzug von Scheidungs-

kosten beendet. Allerdings zum Leidwesen der Steuerpflichtigen, denn Scheidungskosten wirken 

sich ab dem Veranlagungszeitraum 2013 nicht mehr steuermindernd aus.  

 

� Bereits 2014 hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass Kreditinstitute keine Bearbeitungsge-

bühren für die Vergabe von Darlehen erheben dürfen. Diese Rechtsprechung betraf jedoch „nur“ 

Verbraucher. Nun hat das Gericht nachgelegt und klargestellt, dass dieses Verbot auch für Unter-

nehmerkredite gilt. 

 

� Bezuschusst der Arbeitgeber Beiträge seines Arbeitnehmers zu einer privaten Zusatzkrankenversi-

cherung, kann es sich um begünstigten Sachlohn handeln. Solche Sachbezüge bleiben außer Ansatz, 

wenn sie die monatliche Grenze von 44 EUR nicht überschritten haben. Diese Entscheidung des 

Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpommern muss aber noch vom Bundesfinanzhof bestätigt werden. 

 

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für Oktober 2017. Viel Spaß 

beim Lesen ! Generell gilt wie immer bei den weniger erfreulichen News: Ich bin nur der Bote ! 
 

 

 

Ihr 

Norbert Reuter 

Steuerberater  
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ALLE STEUERZAHLER 

 

Bundesfinanzhof beendet den Meinungsstreit: Scheidungskosten sind steuerlich nicht 

mehr abziehbar 
 

| Kosten für ein Scheidungsverfahren wirken sich nicht mehr steuermindernd aus. Denn nach einer 

Entscheidung des Bundesfinanzhofs sind diese Ausgaben nicht als außergewöhnliche Belastung abzieh-

bar. Die Begründung: Scheidungskosten fallen unter das 2013 gesetzlich eingeführte Abzugsverbot für 

Prozesskosten. Damit dürfte der nach der Gesetzesänderung eingesetzte Meinungsstreit, ob das Abzugs-

verbot von Prozesskosten auch Ehescheidungskosten umfasst oder ob insoweit eine Ausnahme zu ma-

chen ist, abschließend entschieden sein. | 

 

Hintergrund 

 

Seit dem Veranlagungszeitraum 2013 sind Auf-

wendungen für die Führung eines Rechtsstreits 

(Prozesskosten) vom Abzug als außergewöhnli-

che Belastung ausgeschlossen. Das Abzugsver-

bot gilt nur dann nicht, wenn der Steuerpflichtige 

ohne die Aufwendungen Gefahr liefe, seine 

Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebens-

notwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rah-

men nicht mehr befriedigen zu können. 

 

Auf diese Ausnahmeregelung berief sich die 

Steuerpflichtige im Streitfall und machte in ihrer 

Einkommensteuererklärung Aufwendungen für 

ein Scheidungsverfahren als außergewöhnliche 

Belastung geltend.  

 

Die Entscheidung 

 

Im Gegensatz zum Finanzgericht Köln lehnte der 

Bundesfinanzhof den steuerlichen Abzug ab. 

Denn ein Steuerpflichtiger erbringt die Aufwen-

dungen für ein Scheidungsverfahren regelmäßig 

nicht zur Sicherung seiner Existenzgrundlage 

und seiner lebensnotwendigen Bedürfnisse. 

Hiervon kann nur ausgegangen werden, wenn 

die wirtschaftliche Lebensgrundlage bedroht ist. 

Eine derartige existenzielle Betroffenheit liegt 

bei Scheidungskosten nicht vor – auch wenn das 

Festhalten an der Ehe für den Steuerpflichtigen 

eine starke Beeinträchtigung seines Lebens dar-

stellt.  

 

Kurzum: Die bis zur Neuregelung ergangene 

(günstigere) Rechtsprechung ist seit dem Veran-

lagungszeitraum 2013 nicht mehr anwendbar. 

Denn der Gesetzgeber hat die Steuererheblich-

keit von Prozesskosten auf einen engen Rahmen 

zurückführen und Scheidungskosten vom Abzug 

als außergewöhnliche Belastung bewusst aus-

schließen wollen. 

 
Quelle | BFH-Urteil vom 18.5.2017, Az. VI R 9/16 

 

 

ALLE STEUERZAHLER 

 

Außergewöhnliche Belastungen: Kosten können nicht auf mehrere Jahre verteilt werden 
 

| Erwachsen einem Steuerpflichtigen erhebliche – als außergewöhnliche Belastung – abzugsfähige Auf-

wendungen und würden diese zum Großteil steuerlich wirkungslos bleiben, weil ihnen keine entspre- 
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chenden Einkünfte gegenüberstehen, können die Aufwendungen nicht auf mehrere Jahre verteilt und 

„steuerlich gerettet“ werden. Dies hat kürzlich der Bundesfinanzhof entschieden. | 

 

Sachverhalt 

Im Streitfall musste eine Familie ihr Haus be-

hindertengerecht umbauen. Die Kosten von 

rund 165.000 EUR zahlte sie komplett in ei-

nem Jahr. Da ihr Gesamtbetrag der Einkünfte 

niedriger war, so dass sich von den 165.000 

EUR nur ein Teil steuermindernd ausgewirkt 

hätte, begehrte die Familie eine Verteilung der 

Aufwendungen auf mehrere Jahre – allerdings 

ohne Erfolg. 

 

Bei außergewöhnlichen Belastungen ist das Zu- 

und Abflussprinzip anwendbar. Aufwendungen 

sind danach grundsätzlich in dem Veranlagungs-

zeitraum (VZ) zu berücksichtigen, in dem sie ge-

leistet wurden. Wirken sich außergewöhnliche 

Belastungen mangels eines hinreichenden Ge-

samtbetrags der Einkünfte nicht aus, sieht das 

Gesetz keine Möglichkeit vor, den restlichen Be-

trag in einen anderen VZ zu übertragen oder auf 

mehrere VZ zu verteilen. 

 

Nach Meinung des Bundesfinanzhofs ist die 

Steuerunerheblichkeit von den Gesamtbetrag der 

Einkünfte überschreitenden außergewöhnlichen 

Belastungen der einkommensteuerlichen Syste-

matik geschuldet. Eine abweichende Steuerfest-

setzung aus Billigkeitsgründen ist atypischen 

Ausnahmefällen vorbehalten. Sie kommt nicht 

bereits dann in Betracht, wenn sich Aufwendun-

gen im VZ der Verausgabung nicht vollständig 

steuermindernd ausgewirkt haben.  

 

Praxishinweis | In ähnlichen Fällen sollten die 

Aufwendungen vorzugsweise nicht in einem 

Jahr gezahlt, sondern auf mehrere VZ verteilt 

werden. 
 

Zudem sollte man bei außergewöhnlichen Be-

lastungen die zumutbare Eigenbelastung im 

Blick haben, deren Höhe vom Gesamtbetrag 

der Einkünfte, Familienstand und der Anzahl 

der Kinder abhängt. Ist abzusehen, dass die 

zumutbare Eigenbelastung nicht überschritten 

wird, sollten offene Rechnungen (nach Mög-

lichkeit) erst im Folgejahr beglichen werden. 

Ein Vorziehen lohnt sich, wenn im betroffe-

nen Jahr bereits hohe Aufwendungen getätigt 

wurden. 

 
Quelle | BFH, Beschluss vom 12.7.2017, Az. VI R 36/15 

 

 

ALLE STEUERZAHLER 

 

Abzug von Unterhaltsaufwendungen: Betreuungsgeld gilt als „schädlicher“ Bezug 
 

| Unterhaltszahlungen können sich als außergewöhnliche Belastungen steuermindernd auswirken. Dabei 

wird der Höchstbetrag von derzeit 8.820 EUR um die eigenen Einkünfte und Bezüge des Unterhalts-

empfängers vermindert, soweit diese 624 EUR im Kalenderjahr übersteigen. Nach einer Entscheidung 

des Finanzgerichts Münster ist das Betreuungsgeld als eigener Bezug der unterstützten Mutter zu be-

rücksichtigen, nicht aber das Kindergeld. | 
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Sachverhalt 

Ein Steuerpflichtiger gewährte der Mutter sei-

ner beiden Kinder, mit der er in einer eheähn-

lichen Gemeinschaft lebt, Unterhalt. Die in 

seiner Steuererklärung geltend gemachten 

Unterhaltsaufwendungen kürzte das Finanz-

amt um das von der Mutter im Streitjahr 2015 

bezogene Betreuungsgeld (nach § 4a ff. Bun-

deselterngeld- und Elternzeitgesetz) und das 

anteilige auf die Mutter entfallende Kinder-

geld. Hiergegen wandte sich der Steuerpflich-

tige mit der Begründung, dass Kindergeld und 

Betreuungsgeld nicht für den eigenen Lebens-

unterhalt der Mutter bestimmt seien. Seine 

Klage war zumindest teilweise erfolgreich. 

 

Das Kindergeld sah das Finanzgericht Münster 

nicht als eigenen Bezug der Mutter an. Nach der 

Grundkonzeption des Familienleistungsaus-

gleichs dient es der steuerlichen Freistellung des 

Existenzminimums des Kindes und der Förde-

rung der Familie. Dementsprechend wird das 

Kindergeld auch im Sozialrecht als Einkommen 

des Kindes angesehen. 

 

Hingegen wird das Betreuungsgeld nur für die-

jenigen Kinder gezahlt, die nicht in einer Tages-

einrichtung, sondern von einem Elternteil betreut 

werden. Es schafft einen Ausgleich zu einer 

nicht in Anspruch genommenen anderweitig zur 

Verfügung gestellten staatlichen Sachleistung 

und ist zur Sicherung des Unterhalts der Mutter 

bestimmt. 

 
Quelle | FG Münster, Urteil vom 11.7.2017, Az. 14 K 

2825/16 E

 

 

VERMIETER 

 

Zur Einkunftserzielungsabsicht bei absehbarer Unterbrechung des Prognosezeitraums 
 

| Ist im Mietvertrag eine entgeltliche Vermietung nur für eine bestimmte Zeit und anschließend eine 

unentgeltliche Überlassung vereinbart worden, handelt es sich nicht um eine auf Dauer angelegte Ver-

mietung. Dies gilt selbst dann, wenn nach der – im Streitfall auf die Lebenszeit der Nutzenden begrenz-

ten – unentgeltlichen Überlassung eine dauerhafte (entgeltliche) Vermietung an Dritte geplant ist. | 

 

Zum Hintergrund: Bei einer auf Dauer angeleg-

ten Vermietungstätigkeit ist grundsätzlich davon 

auszugehen, dass der Steuerpflichtige beabsich-

tigt, einen Einnahmeüberschuss zu erwirtschaf-

ten; die Einkunftserzielungsabsicht kann inso-

weit nur in Ausnahmefällen verneint werden. 

Liegt dagegen keine auf Dauer angelegte Ver-

mietungstätigkeit vor, ist im Rahmen einer Prog-

nose zu prüfen, ob der Steuerpflichtige in dem 

zeitlich begrenzten Vermietungszeitraum einen 

Überschuss der Mieteinnahmen über die Wer-

bungskosten erzielen kann. 
 

Sachverhalt 

Im Streitfall hatte der Steuerpflichtige seinen 

Eltern im Rahmen der Eigentumsübertragung 

auf ihn ein lebenslanges Wohnrecht einge-

räumt, wobei eine Entgeltlichkeit nur für die 

ersten zehn Jahre vereinbart wurde. Nach dem 

Tod der Eltern sollte dann an fremde Dritte 

entgeltlich vermietet werden.  
 

Während der Steuerpflichtige die Verluste aus 

der Vermietung steuerlich geltend machte, 
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versagte das Finanzamt die steuerliche Aner-

kennung unter Hinweis auf die fehlende Ein-

kunftserzielungsabsicht. 

 

Auch das Finanzgericht Düsseldorf berücksich-

tigte die Verluste nicht, weil in dem begrenzten 

Prognosezeitraum von zehn Jahren kein Über-

schuss erzielt wurde.  

 

Praxishinweis | Eine Einkunftserzielungsab-

sicht kann regelmäßig nur dann unterstellt 

werden, wenn bei Beginn des Mietverhältnis-

ses im Prognosezeitraum von 30 Jahren aus-

schließlich eine entgeltliche oder zumindest 

teilentgeltliche Überlassung geplant ist. Ab-

sehbare Unterbrechungen des Prognosezeit-

raums durch eine unentgeltliche Überlassung 

dürften die Prüfung der Überschusserzie-

lungsabsicht zur Folge haben. Eine geplante 

Anschlussvermietung nach einer absehbaren 

Unterbrechung hilft insoweit kaum weiter.  
 

Gleichwohl sollten betroffene Steuerbe-

scheide bis zur höchstrichterlichen Klärung – 

die Revision gegen die Entscheidung des Fi-

nanzgerichts Düsseldorf ist inzwischen anhän-

gig – per Einspruch offengehalten werden. 

 
Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 6.2.2017, Az. 11 K 

2879/15 E; Rev. BFH Az. IX R 8/17 

 

 

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE 

 

Private Pkw-Nutzung: Erschütterung des Anscheinsbeweises ist nicht einfach 
 

| Nach der allgemeinen Lebenserfahrung werden betriebliche Fahrzeuge, die zu privaten Zwecken zur 

Verfügung stehen, auch tatsächlich privat genutzt. Dafür spricht der Beweis des ersten Anscheins. Ein 

solcher Anscheinsbeweis kann jedoch erschüttert werden. Ein im Privatvermögen vorhandener Pkw 

reicht dafür allerdings nicht, wenn dieser nicht zur uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung steht, 

weil er zB. auch von der Lebensgefährtin genutzt wird. Dies hat das Finanzgericht Münster entschieden. | 

 

Sachverhalt 

Im Streitfall konnte der Einzelunternehmer 

die Richter nicht davon überzeugen, dass er 

den im Betriebsvermögen gehaltenen VW 

Multivan nicht privat genutzt habe. Der Pkw 

sei grundsätzlich zur privaten Nutzung geeig-

net, insbesondere schließe eine fest einge-

baute Werkzeugkiste im Rückraum eine pri-

vate Nutzung nicht aus. Dass dem Steuer-

pflichtigen daneben noch ein BMW gehörte, 

nutzte ihm nichts, da dieser von der Lebens-

gefährtin u.a. für Fahrten zur Arbeit genutzt 

wurde und sie sich auch an den Kosten des 

Pkw beteiligte. Dass der Steuerpflichtige auch 

ein Motorrad besaß, war für die Richter eben-

falls unbeachtlich, da der Nutzungswert nicht 

mit dem eines Pkw vergleichbar ist. 

 

Die Anforderungen an einen solchen Gegenbe-

weis dürfen zwar nicht überstrapaziert werden. 

Ein Vollbeweis, also der Beweis, dass eine pri-

vate Nutzung des Fahrzeugs nicht stattgefunden 

hat, ist nicht erforderlich. Die bloße Behauptung, 

dass für private Fahrten ein weiterer Pkw zur 

Verfügung stand, reicht jedoch regelmäßig nicht 

aus. Es muss vielmehr ein Sachverhalt dargelegt 

und im Zweifel auch nachgewiesen werden, der 

es ernstlich möglich erscheinen lässt, dass sich 
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die Sache anders als nach den allgemeinen Er-

fahrungsgrundsätzen abgespielt hat. 

 

Praxishinweis | Bei einer Pkw-Privatnutzung 

durch Arbeitnehmer verhält sich die Rechts-

lage anders. Ob der Arbeitnehmer den An-

scheinsbeweis zu entkräften vermag, ist für 

die Besteuerung des Nutzungsvorteils nämlich 

unerheblich. Allerdings setzt die Ein-Prozent-

Regelung voraus, dass der Arbeitgeber seinem 

Arbeitnehmer tatsächlich einen Dienstwagen 

zur privaten Nutzung überlassen hat. Steht 

dies nicht fest, kann auch der Beweis des ers-

ten Anscheins diese fehlende Feststellung 

nicht ersetzen.  
 

Dieser Grundsatz kann aber nicht auf die Be-

steuerung eines Einzelunternehmers übertra-

gen werden. Denn dieser überlässt sich das 

Fahrzeug nicht selbst zur Privatnutzung. Da es 

sich um eine einzige Person handelt, fehlt der 

erforderliche Interessengegensatz, wie er zwi-

schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber besteht. 

 
Quelle | FG Münster, Urteil vom 11.5.2017, Az. 13 K 

1940/15 E,G; BFH-Urteil vom 21.3.2013, Az. VI R 31/10 

 

 

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE 

 

Banken dürfen auch bei Unternehmerkrediten keine Bearbeitungsentgelte verlangen 
 

| Bereits 2014 hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass Kreditinstitute keine Bearbeitungsgebüh-

ren für die Vergabe von Darlehen erheben dürfen. Diese Rechtsprechung betraf jedoch „nur“ Verbrau-

cher. Nun hat das Gericht nachgelegt und klargestellt, dass dieses Verbot auch für Unternehmerkredite 

gilt. | 

 

Sachverhalt 

Die Verfahren betrafen Unternehmer, die mit 

den jeweiligen Banken Darlehensverträge ge-

schlossenen hatten. Diese enthielten Formu-

larklauseln, wonach der Darlehensnehmer ein 

laufzeitunabhängiges „Bearbeitungsentgelt“ bzw. 

eine „Bearbeitungsgebühr“ zu entrichten hat. 

 

Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, dass 

es sich bei den angegriffenen Klauseln um soge-

nannte Preisnebenabreden handelt, die einer In-

haltskontrolle nicht standhalten.  

 

Die Angemessenheit der Klauseln lässt sich ins-

besondere auch nicht mit Besonderheiten des 

kaufmännischen Geschäftsverkehrs rechtferti-

gen. Soweit hierzu eine geringere Schutzbedürf-

tigkeit und eine stärkere Verhandlungsmacht 

von Unternehmern im Vergleich zu Verbrau-

chern angeführt werden, wird übersehen, dass 

der Schutzzweck des § 307 BGB, die Inan-

spruchnahme einseitiger Gestaltungsmacht zu 

begrenzen, auch zugunsten eines Unternehmers 

gilt. 

 

Praxishinweis | Bereits gezahlte Bearbeitungs-

entgelte können von der jeweiligen Bank zu-

rückgefordert werden, solange die Ansprüche 

nicht verjährt sind. Bis Ende 2017 gilt dies zu-

mindest noch für Gebühren, die in 2014 oder 

später gezahlt wurden.  
 

Da die neue Rechtsprechung für die Banken 

mitunter teuer werden könnte, rechnen Exper- 
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ten mit Widerstand bei der Rückzahlung der 

Beträge. 
 

Quelle | BGH-Urteile vom 4.7.2017, Az. XI ZR 562/15 

und XI ZR 233/16, Mitteilung des BGH vom 4.7.2017, Nr. 

104/2017 

 

 

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE 

 

Künstlersozialversicherung: Abgabesatz beträgt im nächsten Jahr 4,2 % 
 

| Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung sinkt im Jahr 2018 von 4,8 % auf 4,2 %. Der Künst-

lersozialabgabesatz geht damit im zweiten Jahr hintereinander zurück und liegt im nächsten Jahr um 

einen Prozentpunkt niedriger als 2016 (5,2 %). | 

 

Hintergrund: Grundsätzlich gehören alle Unter-

nehmen, die durch ihre Organisation, besondere 

Branchenkenntnisse oder spezielles Know-how 

den Absatz künstlerischer Leistungen am Markt 

fördern oder ermöglichen, zum Kreis der künst-

lersozialabgabepflichtigen Personen. Weitere In-

formationen erhalten Sie unter www.kuenstler-

sozialkasse.de.  

 

Die Senkung des Abgabesatzes ist im Wesentli-

chen zurückzuführen auf die verstärkte Prüf- 

und Beratungstätigkeit der Deutschen Renten-

versicherung und der Künstlersozialkasse seit 

Inkrafttreten des Gesetzes zur Stabilisierung des 

Künstlersozialabgabesatzes zu Beginn des Jah-

res 2015. In 2015 und 2016 wurden rund 50.000 

abgabepflichtige Unternehmen neu erfasst. Fer-

ner haben sich ca. 17.000 abgabepflichtige Un-

ternehmen bei der Künstlersozialkasse gemeldet. 

 
Quelle | Künstlersozialabgabe-Verordnung 2018 vom 

1.8.2017, BGBl I 2017, 3056; BMAS, Mitteilung vom 

9.6.2017: „Künstlersozialabgabe kann merklich auf 4,2 

Prozent sinken“ 

 

 

GESELLSCHAFTER UND GESCHÄFTSFÜHRER VON KAPITALGESELLSCHAFTEN 

 

Sozialversicherungspflicht: Schuldrechtliche Stimmrechtsvereinbarung bleibt ohne Wir-

kung 
 

| Fehlt einem Gesellschafter-Geschäftsführer (GGf) einer GmbH, an der er nicht mehrheitlich beteiligt 

ist, nach dem Gesellschaftsvertrag die Rechtsmacht, ihm unliebsame Entscheidungen abzuwehren, ist 

er sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Dies hat das Landessozialgericht Schleswig-Holstein ent-

schieden. | 

 

Ausschlaggebend war, dass der Gesellschafts-

vertrag Entscheidungen mit einfacher Mehrheit 

vorsah und der GGf nur ein Drittel der Stimm-

anteile und zudem keine Sperrminorität besaß. 

Die Stimmrechtsvereinbarung, wonach Ent-

scheidungen nur einstimmig erfolgen, erfolgte 

außerhalb des Gesellschaftsvertrags. Ohne Beur-

kundung und Handelsregistereintragung hat die-
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se Vereinbarung aber keine sozialversicherungs-

rechtliche Relevanz. 

 

Merke | Die aktuelle Entscheidung zeigt: Al-

lein schuldrechtliche Vereinbarungen können 

die Rechtsmachtverhältnisse aus dem Gesell-

schaftsvertrag nicht mit sozialversicherungs-

rechtlicher Wirkung verschieben. 

 
Quelle | LSG Schleswig-Holstein, Urteil vom 29.6.2017, 

Az. L 5 KR 20/15 

 

 

UMSATZSTEUERZAHLER 

 

Neues Verwaltungsschreiben zur Behandlung der Bauträger-Altfälle 
 

| Bei bestimmten Bauleistungen schuldet der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer, wenn er selbst 

Bauleistungen erbringt. Bei der Behandlung der sogenannten Bauträger-Altfälle – dies sind Bauleistun-

gen, die vor dem 15.2.2014 erbracht wurden – haben inzwischen selbst Steuerexperten den Überblick 

verloren. Dies ist nicht zuletzt den zahlreichen Urteilen und Verwaltungsschreiben geschuldet. Nun gibt 

es ein neues Schreiben des Bundesfinanzministeriums, das (leider) erneut Fragen offenlässt. | 

 

Hintergrund 

 

Die für die Baubranche verankerte Übertragung 

der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungs-

empfänger hatte die Finanzverwaltung ab 2010 

per Verwaltungsanweisung auch auf bauleistungs-

empfangene Bauträger ausgedehnt. Allerdings 

hatte der Bundesfinanzhof eine solche Übertra-

gung der Steuerschuldnerschaft eingeengt.  

 

Der Gesetzgeber besserte für die Zukunft nach 

und schuf eine Übergangsregelung für Altfälle 

(Stichtag: 15.2.2014), um bei der Rückerstattung 

der gezahlten Steuern an den Bauträger den ei-

gentlichen Steuerschuldner (Bauhandwerker) 

nachträglich belasten zu können. Zur Vereinfa-

chung des Verfahrens wurde geregelt, dass der 

leistende Unternehmer seinen dann gegenüber 

dem Leistungsempfänger zivilrechtlich entste-

henden Anspruch auf Nachzahlung der Umsatz-

steuer an das Finanzamt abtreten kann, welches 

im Anschluss mit der Erstattungsforderung des 

Leistungsempfängers gegenüber dem Fiskus 

aufrechnen wird.  
 

Sowohl die Rückwirkung dieser Regelung als 

auch die Nachbelastung der leistenden Unterneh-

mer lösten zahlreiche Verfahren aus. Mit einer 

aufsehenerregenden Entscheidung präsentierte 

der Bundesfinanzhof in diesem Jahr einen Lö-

sungsvorschlag: Eine Umsatzsteuerfestsetzung 

kann gegenüber dem leistenden Unternehmer 

nur dann (zu seinem Nachteil) geändert werden, 

wenn ihm ein abtretbarer Anspruch auf Zahlung 

der gesetzlich entstandenen Umsatzsteuer gegen 

den Leistungsempfänger zusteht. 

 

Beachten Sie | Nach der Entscheidung hat das 

Finanzamt eine Abtretung auch dann anzuneh-

men, wenn der Steueranspruch bereits durch 

Zahlung getilgt war. Auf das Vorliegen einer 

Rechnung mit gesondertem Steuerausweis 

kommt es nicht an. 

 

Das Verwaltungsschreiben 

 

Das Bundesfinanzministerium hat sich nun zu 

den Auswirkungen der neuen Rechtsprechung 

positioniert und wendet diese im Wesentlichen 
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an. Das umfangreiche Verwaltungsschreiben er-

setzt das Schreiben vom 31.7.2014 und ist in al-

len offenen Fällen anzuwenden. Einige Punkte 

werden dargestellt: 

 

Beantragt der Leistungsempfänger für eine vor 

dem 15.2.2014 ausgeführte steuerpflichtige Bau-

leistung die Erstattung der von ihm abgeführten 

Umsatzsteuer, ist die gegen den leistenden Un-

ternehmer wirkende Umsatzsteuerfestsetzung 

für noch nicht festsetzungsverjährte Besteue-

rungszeiträume zu ändern. Voraussetzung: Dem 

leistenden Unternehmer muss ein abtretbarer 

Anspruch auf Zahlung der gesetzlich entstande-

nen Umsatzsteuer gegen den Leistungsempfän-

ger zustehen oder zugestanden haben. 

 

Beachten Sie | Somit kann die Steuerfestsetzung 

gegenüber dem leistenden Unternehmer auch 

dann geändert werden, wenn dem leistenden Un-

ternehmer im Zeitpunkt der Änderung deshalb 

kein zivilrechtlicher Anspruch gegenüber dem 

Leistungsempfänger mehr zusteht, weil dieser 

bereits durch Erfüllung oder Verzicht erloschen 

ist. 

 

Der leistende Unternehmer kann die gesetzlich 

entstandene und von ihm geschuldete Umsatz-

steuer zivilrechtlich gegenüber dem Leistungs-

empfänger zusätzlich zum Netto-Entgelt geltend 

machen. In den Fällen, in denen die Vertrags-

partner ein Abtretungsverbot vereinbart haben, 

steht dies einer Änderung der Steuerfestsetzung 

nicht entgegen.  

 

Kritikpunkte 

 

Die Reaktion auf die neue Verwaltungsanwei-

sung ist geteilt. Kritiker weisen u.a. darauf hin, 

dass (viele) Fragen offengeblieben sind. Zum 

Beispiel enthält das Schreiben keine Erläuterun-

gen zur Zinsfestsetzung auf die Erstattungsan-

träge des Bauträgers. 

 

Ferner bemängelt der Steuerberaterverband Nie-

dersachsen Sachsen-Anhalt u.a. folgende Aus-

sage: Leistungsempfängern werden Umsatz-

steuer-Erstattungen nur gewährt, wenn nachge-

wiesen wird, dass der Umsatzsteuerbetrag an den 

Subunternehmer bezahlt worden ist oder aber 

mit der vom Subunternehmer abgetretenen For-

derung aufgerechnet werden kann. In anderen 

Fällen wird der Antrag abgelehnt.  

 

Diese Meinung steht im Widerspruch zu einer 

Entscheidung des Finanzgerichts Münster, wo-

nach die Steuerschuldnerschaft des Bauträgers 

unabhängig davon entfällt, ob der Bauträger die 

Umsatzsteuer an den leistenden Bauunternehmer 

erstattet. 

 

Pikant: Die Finanzverwaltung hatte gegen das 

Urteil Revision eingelegt (Az. V R 6/17). Da 

diese aber nun zurückgenommen worden ist, 

wird es eine höchstrichterliche Entscheidung zu 

diesem Verfahren (leider) nicht geben.  

 

Praxishinweis | Positiv ist, dass die Finanzver-

waltung zeitnah Stellung bezogen hat und das 

Urteil des Bundesfinanzhofs im Wesentlichen 

anwendet. Da allerdings Fragen offengeblie-

ben sind, werden die Bauträger-Altfälle die 

Gerichte wohl weiterhin beschäftigen.  

 
Quelle | BMF-Schreiben vom 26.7.2017, Az. III C 3 - S 

7279/11/10002-09, Steuerberaterverband Niedersachsen 

Sachsen-Anhalt: „Neues zu den Bauleistungen: Umsatz-

steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bau-

leistungen“, Stand: 24.8.2017; BFH-Urteil vom 23.2.2017, 

Az. V R 16, 24/16; FG Münster, Urteil vom 31.1.2017, 

Az. 15 K 3998/15 U 
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ARBEITGEBER 

 

Zuschüsse zur privaten Zusatzkrankenversicherung als Sachlohn 
 

| Bezuschusst der Arbeitgeber Beiträge seines Arbeitnehmers zu einer privaten Zusatzkrankenversiche-

rung, kann es sich um begünstigten Sachlohn handeln. Voraussetzung: Der Arbeitnehmer kann die Zah-

lungen nur beanspruchen, wenn er eine Zusatzkrankenversicherung abgeschlossen hat und der Zuschuss 

die von ihm gezahlten Beiträge nicht übersteigt. Solche Bezüge bleiben außer Ansatz, wenn sie die 

monatliche Grenze von 44 EUR (gilt für alle Sachbezüge) nicht überschritten haben. So lautet eine 

Entscheidung des Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpommern. | 

 

Es kommt grundsätzlich nicht darauf an, ob der 

Arbeitnehmer selbst Vertragspartner des Dritten 

geworden ist oder der Arbeitgeber die Sachleis-

tung beim Dritten bezieht. Nach der neueren 

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs handelt 

es sich in beiden Fällen um Sachlohn, wenn der 

Arbeitnehmer aufgrund seines Arbeitsvertrags 

ausschließlich Versicherungsschutz verlangen 

kann. 

 

Diese Ansicht ist allerdings umstritten. Nach 

Meinung der Finanzverwaltung sollen Beiträge 

zur Zukunftssicherung des Arbeitnehmers als 

Barlohn qualifiziert werden können, wenn der 

Arbeitgeber dem Arbeitnehmer – wirtschaftlich 

betrachtet – die Beiträge für die Zukunftssiche-

rung zur Verfügung stellt. Dann wäre die monat-

liche 44 EUR-Grenze nicht anzuwenden. Es 

bleibt abzuwarten, ob sich die bürgerfreundli-

chere Ansicht des Finanzgerichts Mecklenburg-

Vorpommern im Revisionsverfahren durchset-

zen wird. 

 
Quelle | FG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 

16.3.2017, Az. 1 K 215/16; Rev. BFH, Az. VI R 16/17; 

BFH-Urteil vom 14.4.2011, Az. VI R 24/10; BMF-Schrei-

ben vom 10.10.2013, Az. IV C 5 - S 2334/13/10001 

 

 

ARBEITGEBER 

 

Förderung der Elektromobilität: Gibt es bald auch Vereinfachungen für Pedelecs ? 
 

| Durch die finanzielle Förderung der Elektromobilität will die Bundesregierung die Verbreitung 

elektrisch betriebener Fahrzeuge unterstützen. Da stellt sich die Frage, warum das Laden von privaten 

Elektrofahrrädern (Pedelecs mit einer Motorunterstützung bis zu 25 km/h) am Arbeitsplatz von der seit 

2017 geltenden Lohnsteuerbefreiung von Ladestrom ausgeschlossen ist. Antworten gibt der parlamen-

tarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Dr. Michael Meister. | 

 

Hintergrund: Seit 2017 gilt eine auf fünf Jahre 

befristete Steuerbefreiung für den geldwerten 

Vorteil aus der Zurverfügungstellung von Lade-

strom für Elektro-Kraftfahrzeuge an den Arbeit-

nehmer. Elektrofahrräder, deren Motoren ledig-

lich Geschwindigkeiten bis 25 km/h unterstüt-

zen, sind keine Elektro-Kraftfahrzeuge im Sinne 

dieser Vorschrift und werden damit durch diese 

Maßnahme nicht begünstigt.  
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Die Steuerbefreiung ist Teil eines Maßnahmen-

bündels, um den Erwerb von Elektro-Kraftfahr-

zeugen sowie den dazu notwendigen Ausbau der 

Ladeinfrastruktur für solche Kraftfahrzeuge ge-

zielt zu fördern. Die Ausweitung der lohnsteuer-

lichen Regelungen auf „Zweiräder mit Elektro-

antrieb“ entspricht hingegen nicht der Zielrich-

tung der gesetzlichen Regelung. Begründung:  

Eine direkte Förderung von Zweirädern mit 

Elektrounterstützung und mit Elektroantrieb 

wurde während des Gesetzgebungsverfahrens 

nicht für erforderlich gehalten, weil der Markt 

für diese Zweiräder bereits sehr gut entwickelt 

und deren Verbreitung ohne Weiteres gewähr-

leistet ist. 

 

Beachten Sie | Dr. Meister weist aber auch da-

rauf hin, dass Vereinfachungen bei Erfassung 

und Abrechnung möglicher Vorteile durch das 

Aufladen von Elektrofahrrädern am Arbeitsplatz 

zurzeit von den obersten Finanzbehörden des 

Bundes und der Länder erörtert werden. Auf das 

Ergebnis darf man gespannt sein.  

 
Quelle | Deutscher Bundestag, „Schriftliche Fragen mit 

den in der Woche vom 7. August 2017 eingegangenen 

Antworten der Bundesregierung“ (unter Punkt 20.), Drs. 

18/13307 vom 11.8.2017 

 

 

ARBEITGEBER 

 

Insolvenzgeldumlage soll in 2018 auf 0,06 % sinken 
 

| Per Rechtsverordnung hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgesetzt, dass die Insol-

venzgeldumlage ab dem 1.1.2018 von bisher 0,09 % auf dann 0,06 % sinkt. Der Bundesrat muss der 

Verordnung noch zustimmen. | 

 

Zum Hintergrund: Die Insolvenzgeldumlage 

wird von den Arbeitgebern getragen und finan-

ziert den Anspruch der Arbeitnehmer auf Insol-

venzgeld. Die monatliche Umlage ist nach einem 

Prozentsatz des Arbeitsentgelts (Umlagesatz) zu 

erheben. Maßgebend ist das Arbeitsentgelt, nach 

dem die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-

cherung für die im Betrieb beschäftigten Arbeit- 

nehmer und Auszubildenden bemessen werden 

oder im Falle einer Versicherungspflicht in der 

gesetzlichen Rentenversicherung zu bemessen 

wären. 

 
Quelle | Verordnung zur Festsetzung des Umlagesatzes für 

das Insolvenzgeld für das Kalenderjahr 2018 (Insolvenz-

geldumlagesatzverordnung 2018 - InsoGeldFestV 2018), 

BR-Drs. 583/17 vom 1.8.2017 
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ABSCHLIESSENDE HINWEISE 

 

Verzugszinsen 
 

| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzu-

wenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. | 

 

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2017 bis 

zum 31.12.2017 beträgt -0,88 Prozent.  

 

Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen: 

� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 

Prozent 

� für den unternehmerischen Geschäftsver-

kehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent* 

* für Schuldverhältnisse, die vor dem 

29.7.2014 entstanden sind: 7,12 Prozent. 

 

Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzu-

wendenden Basiszinssätze betrugen in der Ver-

gangenheit: 

 

Berechnung der Verzugszinsen 

Zeitraum Zins 

vom 1.1.2017 bis 30.6.2017 -0,88 Prozent 

vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent 

vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 -0,83 Prozent 

vom 1.7.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent 

vom 1.1.2015 bis 30.6.2015 -0,83 Prozent 

vom 1.7.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent 

vom 1.1.2014 bis 30.6.2014 -0,63 Prozent 

vom 1.7.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent 

vom 1.1.2013 bis 30.6.2013 -0,13 Prozent 

vom 1.7.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent 

vom 1.1.2012 bis 30.6.2012 0,12 Prozent 

vom 1.7.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent 

 

ABSCHLIESSENDE HINWEISE 

 

Verbraucherpreisindex 
 

| Der Verbraucherpreisindex für Deutschland gibt die durchschnittliche prozentuale Preisveränderung 

sämtlicher Waren und Dienstleistungen des privaten Bedarfs in Deutschland an. Bezugsjahr des derzei-

tigen Indexwertes ist das Jahr 2010. | 

 

Monat AUG 2016 SEP 2016 DEZ 2016 MRZ 2017 JUN 2017 AUG 2017 

Indexwert 107,6 107,7 108,8 109,0 109,0 109,5 

Veränderung zu Vorjahr +0,4% +0,7% +1,7% +1,6% +1,6% +1,8% 

 

Teilweise sind Verträge derart an den Verbrau-

cherpreisindex gekoppelt, dass eine Anpassung 

der Entgelte und die entsprechende Höhe von der 

Entwicklung dieses Indexes abhängig gemacht 

wird. 

Quelle | Statistisches Bundesamt unter www. destatis.de/ 

DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/ 

Verbraucherpreisindizes/Tabellen_/Verbraucherpreise 

 



 
Seite 

OKT 2017  14 

ABSCHLIESSENDE HINWEISE 

 

Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 10 / 2017 
 

| Im Monat Oktober 2017 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: | 

 

Steuertermine (Fälligkeit): 

Dienstag, 10.10.2017 

� Umsatzsteuer für Monat SEP 2017 

� Umsatzsteuer für Quartal III 2017 

� Umsatzsteuer für Monat AUG 2017 * 

� Lohnsteuer für Monat SEP 2017 

* bei Dauerfristverlängerung 

 

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem 

Finanzamt spätestens drei Tage vor dem Fällig-

keitstermin vorliegen.  

Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende drei-

tägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäteten 

Zahlung durch Überweisung endet am 13.10.2017. 

Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hinge-

wiesen, dass diese Zahlungsschonfrist ausdrück-

lich nicht für Zahlung per Scheck gilt. 

 

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit): 

Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am 

drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

fällig, für den Beitragsmonat Oktober 2017 am 

Donnerstag, den 26.10.2017. 

 

 

Haftungsausschluss 

Der Inhalt dieses Steuer-Newsletters ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 

Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr 

auszuschließen. Der Steuer-Newsletter ersetzt nicht die individuelle persönliche Beratung; für Entschei-

dungen, welche der Leser nur aufgrund dieses Steuer-Newsletters ohne eine diesbezügliche persönliche 

Beratung trifft, wird keine Haftung übernommen. 

 

 

Wenn einzelne Themen Ihr Interesse gefunden haben und Sie noch Verständnisprobleme, Fragen und 
Hinweise haben oder eine weitergehende Beratung wünschen, setzen Sie sich bitte mit der Kanzlei in 
Verbindung: 
 
per Telefon: 03733 / 6759465 
per Telefax: 03733 / 6759469 
per E-Mail: info@nr-stb.tax 
 


